
 

 
 
 
 

 

 
Präambel 

 
Der LIONS-Club Königs Wusterhausen fördert den Jugendsport in der Region im Jahr 2013  mit einer Summe von  
2.000,- Euro. Die Förderung soll Jugendlichen aus sozial schwachen Familien zu Gute kommen, um deren regelmäßige 
Teilnahme am Vereinssport und Vereinsaktivitäten wie Trainingslagern oder Auswärtsspielen zu erleichtern. Ziel der 
Förderung ist es perspektivisch noch mehr Jugendliche an den organisierten Sport in Vereinen heranzuführen und damit 
einen wichtigen Beitrag zur Persönlichkeitsentwicklung zu leisten.   
 
 

Grundsätze Sportförderung durch Lions-Club 
 
Zur Gewährleistung einer einheitlichen Handhabe und der Kontrolle des Mitteleinsatzes werden folgende 
Fördergrundsätze festgelegt: 
 
1. Zuwendungsempfänger 
    sind Sportvereine der Stadt Königs Wusterhausen (einschl. Ortsteile), die sich an der Initiative 
    SPORTINKW beteiligen. 
 
2. Zuwendungszweck 
    ist die ausschließliche Förderung des Kinder- und Jugendsports in den Vereinen mit folgenden 
    Zielen: 
    - Zuschuss zum Vereinsbeitrag bei Kindern und Jugendlichen aus sozial schwachen Elternhäusern bis zum Alter von  
      16 Jahren. 
    - Übernahme von Kosten für Auswärtsveranstaltungen (Punkt- bzw. Regelspielbetrieb, Förder- und Leistungscamps,  
      gemeinsame Ferienaktivitäten). 
    - Kosten für spezifische Spielbekleidung bzw. –ausrüstung (außer Trikotanschaffung für Mannschaftsspielbetrieb). 
    - Kosten für spezifische Sport- bzw. Spielgeräte (auch anteilig für die Anschaffung größerer Geräte). 
 
3. Zuwendungshöhe 
    je Verein und Kalenderjahr werden maximal 300,- € bei Nachweis von 50 % Eigenanteil bewilligt. 
 
4. Gewährung der Zuwendung 
    Die Zuwendung wird auf Antrag an den KSB über die Initiative SPORTINKW – Jochen Wagner - gewährt. Die 
    Bearbeitung erfolgt in der Reihenfolge des Eingangs, wobei Anträge von Vereinen, die bisher noch keine Förderung 
    nach dieser Richtlinie erhalten haben, vorrangig bearbeitet werden. Es besteht kein Rechtsanspruch  auf eine 
    Zuwendung.  
 
5. Verwendungsnachweis 
    je Kalenderjahr ist bis 30.11. des jeweiligen Jahres ein Verwendungsnachweis nach vorgegebenem Muster je  
    Zuwendungsempfänger zu erstellen und an SPORTINKW zu übergeben. 
    Durch SPORTINKW erfolgt eine Zusammenfassung und Übergabe der Übersicht mit Kopien der Einzelnachweise an  
    den Lions-Club Königs Wusterhausen bis jeweils 15.12. des Jahres.  
 
6. Finanzielle Abwicklung 
    Die Abwicklung des Mittelflusses erfolgt über den Kreissportbund Dahme-Spreewald e. V. 
    Hierfür ist folgende Kontoverbindung zu nutzen: 
 

Kontonummer: 366 120 70 40 
BLZ:   160 500 00 
Bank:   Mittelbrandenburgische Sparkasse in Potsdam 
Verwendungszweck: SPORTINKW – Kinderförderung LIONS 

                                                                                                                                                


